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Gemeinde Möttingen 

 

 

Niederschrift 
über die öffentliche 

Sitzung des Gemeinderates 

 

Datum: 16. Oktober 2023 

Uhrzeit: 19:30 Uhr - 20:30 Uhr 

Ort: im Sitzungssaal im Bürgerzentrum, 1. OG 

Schriftführer/in: Jana Bandel 

____________________________________________________________________________ 

Teilnehmer: 

1. Bürgermeister Timo Böllmann  
2. Bürgermeister Thomas Berndorfer  
3. Bürgermeisterin Dr. Sigrid Scharrer-Bothner  
Gemeinderat Jochen Bäuerle  
Gemeinderat Dr. Andreas Becker  
Gemeinderätin Bianca Braun  
Gemeinderat Ulrich Frisch  
Gemeinderat Steffen Husel  
Gemeinderat Ralph Hussel  
Gemeinderätin Heidi Meyer  
Gemeinderat Gerhard Östreicher  
Gemeinderat Dominik Rauter  
Gemeinderat Bernd Seiler  
 
 
Entschuldigt: 
Gemeinderat Wolfgang Berndorfer  
Gemeinderat Robert Lindner  
 
 
 

TOP Tagesordnung öffentliche Sitzung 

1. Festsetzung der Steuerhebesätze der Gemeinde Möttingen (Grundsteuer und Gewerbe-
steuer für das Jahr 2024/2025) 

2. Beschlussfassung zur Gemeindegrenzänderung im Rahmen des DON7-Ausbaus 

3. Öffentliche Bekanntgaben und Anfragen 

3.1 Termine Bürgerversammlungen 

3.2 Zirkus in Möttingen 
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TOP Öffentliche Sitzung 

Der Vorsitzende eröffnete um 19:30 Uhr die öffentliche Sitzung und stellte die ordnungsgemäße 
Ladung und Beschlussfähigkeit fest. 

Mit der vorgelegten Tagesordnung besteht Einverständnis. 

1. Festsetzung der Steuerhebesätze der Gemeinde Möttingen (Grundsteuer und Gewerbe-
steuer für das Jahr 2024/2025) 

 
Sachverhalt: 
Gemäß Art. 63 Abs. 2 Nr. 4 GO i.V.m. § 16 Abs. 3 Gewerbesteuergesetz u. § 25 Abs. 3 Grund-
steuergesetz hat die Gemeinde Hebesätze für die Gewerbe- und die Grundsteuer festzusetzen. 
Sofern dies im Rahmen einer für ein Jahr geplanten Haushaltssatzung geschieht, sind die He-
besätze jährlich festzusetzen. 
 
Grundsätzlich hat die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben Einnahmen durch Gebühren, Bei-
träge und Steuern zu beschaffen soweit sonstige Einnahmen (Zuweisungen, Einnahmen aus 
Verkauf etc.) nicht ausreichen (vgl. Art 62 Abs. 2 GO).  
 
Im Hinblick auf die notwendigen Investitionen der kommenden Jahre (Sanierung Kindergarten 
Balgheim, Erweiterung Kläranlage, Kanal- und Straßensanierungen) wäre eine Erhöhung der 
Hebesätze daher durchaus denkbar. Allerdings sollte die Gemeinde, um weiterhin im Vergleich 
zu den umliegenden Gemeinden attraktiv zu bleiben auf eine Erhöhung der Hebesätze verzich-
ten.  
 
Realsteuerhebesätze 2022 (Umliegende Gemeinden) 
 

 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 

Alerheim 470 400 310 

Deiningen 460 410 320 

Hohenaltheim 450 450 300 

Mönchsdeggingen 520 470 320 

Reimlingen 420 370 310 

Harburg 470 440 340 

Huisheim 320 320 320 

 
weitere siehe beigefügte Anlage. 
 
Diskussionsverlauf: 
Ein Mitglied des Gemeinderates bemängelt, dass die o. g. Begründung hinsichtlich des Be-
schlusses falsch sei. Die richtige Begründung würde lauten „Wir lassen alles beim Alten, da 
man hinsichtlich der Grundsteuerreform nicht weiß, was auf die Gemeinde zukommt“. 1. Bür-
germeister Böllmann weist jedoch darauf hin, dass es um die Grundsteuer 2023 geht und nicht 
um die künftigen Jahre. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied kommt zur Sitzung um 19:40 Uhr. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, dass die Steuerhebesätze der Gemeinde Möttingen für die 
Grundsteuer 2023 und die Gewerbesteuer 2024/2025 nicht verändert werden. 
 
Sie verbleiben wie folgt: 
 
Grundsteuer A  450 Punkte (Landwirtschaft) 
Grundsteuer B  380 Punkte (Grundstücke) 
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Gewerbesteuer  340 Punkte 
 
Abstimmungsergebnis: 13 : 0 
 
 

2. Beschlussfassung zur Gemeindegrenzänderung im Rahmen des DON7-Ausbaus 

 
Sachverhalt: 
Im Rahmen des DON 7 Ausbaus musste aufgrund der neuen Streckenführung diese neu ein-
gemessen werden. Im Rahmen der Vermessung wurde deutlich, dass die Gemeindegrenzen 
geringfügig verschoben werden müssen.  
Die Grenzverschiebung wurde Flächenneutral durchgeführt.  
Auf beiden Seiten ist eine Fläche von 396 qm betroffen. 
 
Teilfläche aus Fl.Nr 231 Gemarkung Balgheim 
Teilfläche aus Fl.Nr. 228 Gemarkung Balgheim 
Teilfläche aus Fl.Nr. 227 Gemarkung Balgheim 
 
Diese Flächen gehen an die Gemeinde Hohenaltheim, Gemarkung Hohenaltheim mit gesamt 
396 qm. 
 
 
Teilfläche aus Fl.Nr. 796/3 Gemarkung Hohenaltheim. 
 
Diese Fläche mit 396 qm geht an die Gemeinde Möttingen Gemarkung Balgheim. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, dass die Gemeindegrenze zu Hohenaltheim flächenneutral ver-
schoben werden kann.  
 
Abstimmungsergebnis: 13 : 0 
 
 

3. Öffentliche Bekanntgaben und Anfragen 

 

3.1 Termine Bürgerversammlungen 

 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde Möttingen lädt recht herzlich zu den Bürgerversammlungen im Jahr 2023 ein und 
hofft auf rege Teilnahme. Beginn ist jeweils um 20:00 Uhr. 
 
Balgheim:  Freitag, 20.10.2023 Vereinsheim „Zur Alten Schule“, Zugang barrierefrei 
Kleinsorheim:  Samstag, 21.10.2023, Gasthaus Schröppel 
Möttingen:  Samstag, 28.10.2023 Bürgerzentrum, Zugang barrierefrei 
Enkingen:  Donnerstag, 02.11.2023, Schützenheim 
Appetshofen-Lierheim:  Samstag, 04.11.2023, Schützenheim 
 
 

3.2 Zirkus in Möttingen 

 
Sachverhalt: 
Bürgermeister Böllmann erklärt, dass der Zirkus in Möttingen abbaut und in eine andere Kom-
mune geht, wo er überwintert. 
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Timo Böllmann 
1. Bürgermeister 

 Jana Bandel 
 

 


